
Mitgliedsbeiträge

Bei Neueintritt nach dem 1.9. eines Jahres gilt ein 
um etwa 50% ermäßigter Mitgliederbetrag für das 
laufende Jahr. Bei einem Eintritt ab 1.12. wird nur 
die Aufnahmegebühr fällig, der Mitgliedsbeitrag 
jedoch erst ab dem neuen Jahr erhoben - alle 
Vorteile der Mitgliedschaft kannst du aber sofort 
genießen. Dies gilt auch bei Sektionswechsel.
Bei einem unterjährigen Sektionswechsel wird in 
der neuen Sektion für das laufende Jahr kein 
Mitgliedsbeitrag erhoben.


	Folie 1

